
N i e d e r s c h r i f t 
 
 

über die öffentliche Sitzung der 
Zweckverbandsversammlung des 

Abwasserzweckverbandes Südspessart am 
Mittwoch, 29.06.2022 in der Festhalle Faulbach 

 
 
Anwesende: 
 
 1. Vorsitzender 
 Herr Dietmar Wolz, Dorfprozelten  

 
 Mitglieder Verbandsversammlung 
 Herr 1. Bgm. Andreas Amend, Altenbuch bis 20:20 Uhr 

 Herr Matthias Blum, Stadtprozelten  

 Herr Michael Bohlig, Dorfprozelten  

 Herr Volker Frieß, Faulbach  

 Herr 1. Bgm. Wolfgang Hörnig, Faulbach  

 Herr Stefan Link, Altenbuch  

 Herr Peter Ritzler , Altenbuch  

 Herr Volker Schleßmann, Faulbach  

 Herr Alexander Schüll, Dorfprozelten Vertreter von Bgmin. Steger  

 Simon Weber, Collenberg  

 Herr Joachim Zöller, Stadtprozelten  

 
 Vertreter 
 Herr 2. Bgm. Walter Adamek,  Stadtprozelten Vertreter von 1. Bgm. Kroth 

 Frau Elke Sattmann, Faulbach Vertreter von Schreck Edgar 

 
 Schriftführerin 
 Frau Regina Wolz      

 
 Gast 
 Herr Kanalmeister Egon Fiederling    ABW   

 Herr Dr. Bernd Kober , Wertheim RA 

 Herr Stefan Ruess, Hanau Ing.-Büro TTBH 

 Herr Helmut Wießner     ABW Geschäftsführer 

 
Entschuldigt: 
 
 2. Vorsitzender 
 Herr Kai Strüber , Collenberg   
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 Mitglieder Verbandsversammlung 
 Herr 1. Bgm. Andreas Freiburg, Collenberg   

 Herr 1. Bgm. Rainer Kroth, Stadtprozelten vertreten von 2.Bgm. Adamek 

 Herr Edgar Schreck   97906 Faulbach vertreten durch Frau Sattmann 

 Frau 1. Bgmin. Lisa Steger, Dorfprozelten 
 

vertreten durch 3. Bgm. Schüll  

Unentschuldigt: 
 
Herr Gerald Hock, Collenberg 
 
 
Beginn:  19:00 Uhr 
 
 
Ende:   21:20 Uhr 
 
 
 
Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und stellte die Ordnungsmäßigkeit der Ladung 
sowie die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. 
 
Einwände zum letzten Sitzungsprotokoll wurden nicht erhoben. 
 
 
TOP 
1 

BERICHT DES 1. VORSITZENDEN BZW. SEINES STELLVERTRETERS 

 a) Rückzahlung ABW 

 

Das Schreiben der Abwasserbeseitigung Wertheim vom 21.03.2022 wurde 

dem Gremium im Wortlaut zur Kenntnis gegeben.  

 

Die Rückzahlung über 35.000,00 € bezieht sich, wie im Schreiben er-

wähnt, auf den bestehenden Betriebsführungsvertrag.  

Was letztendlich aber noch viel höher honoriert werden muss, ist die Tat-

sache, dass uns ABW bei allen fachlichen Fragen und den vielen damit 

verbundenen Stunden ihrer beschäftigten Personen nicht noch zusätzlich 

in Rechnung stellt. 

 

b) Würdigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das 

Haushaltsjahr 2022  

 

Das Schreiben vom 22.03.2022 vom LRA wurde dem Gremium im Wort-

laut zur Kenntnis gegeben:  

 

In der Haushaltssatzung ist eine Kreditaufnahme von 300.000,- € festge-

setzt. Die Kreditaufnahme ist genehmigungspflichtig. 
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Der Schuldenstand betrug Anfang 2022, 4.163.670 €. Nach den Angaben 

im Haushaltsplan ist der genehmigte Kredit in 2021 in Höhe von 150.000 € 

nicht aufgenommen worden. Die Investitionen haben sich wohl verscho-

ben. Bei einer geplanten Kreditaufnahme von 300.000 € und einer geplan-

ten Tilgung von 299.080 € beträgt der Schuldenstand Ende 2022 voraus-

sichtlich 4.164.590 €. 

 

Der Zweckverband hatte in 2015 ein  Darlehen mit Festzins über 

2.200.000 € aufgenommen. Das Darlehen ist 8 Jahre tilgungsfrei. Der Kre-

dit soll zum 30.10.2023 durch Einmalzahlung getilgt werden. Hierzu ist ein 

Bausparvertrag über 2.200.000 € abgeschlossen worden, der zu dem ge-

nannten Zeitpunkt fällig werden soll. Mit der Bausparsumme soll der Kredit 

getilgt werden. 

 

In den Bausparvertrag zahlt der Zweckverband im Jahr 2022,   

135.000 € ein. Der Kontostand einschließlich der Zinsen wird als Rücklage 

geführt. Zum 31.12. 2021 lag der Kontostand bei 696.598,13 €. In 2023 ist 

nochmals eine letzte Zahlung in den Bausparvertrag in Höhe von 47.000 € 

vorgesehen. Dem Schuldenstand Ende 2021 von 4.164.590 € steht daher 

eine Rücklage in  Form des Bausparvertrages in Höhe von 696.598,13 € 

gegenüber. 

 

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt reicht im Haushaltsjahr und im 

Finanzplanungszeitraum aus um die ordentliche Tilgung und in 2022 und 

2023 auch die Einzahlung in den Bausparvertag zur decken. In 2023 bis 

2025 sind nach dem Finanzplan nur wenige Investitionen geplant. Weitere 

Kreditaufnahmen sind daher nicht vorgesehen. 

 

Der Haushalt ist ausgeglichen. 

 

Haushaltsrechtlich bestehen daher keine Einwände gegen die Genehmi-

gung der Kreditaufnahme von 300.000 € und gegen den Haushalt 2022 

 

c) Beschlüsse aus NÖ-Verbandssitzung 

 

Folgende Beschlüsse wurden in der nicht öffentlichen Verbandssitzung am 

10.03.2022 gefasst: 

 

- Die Gemeinschaftsversammlung beschließt, die Rechtsanwälte 

Reinhard-Kober-Großkinsky mit der anwaltlichen Vertretung in div. 
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rechtlichen Angelegenheiten des AZV zu beauftragen. Der 1. Vorsit-

zende wird ermächtigt, die entsprechenden Vereinbarungen zu un-

terzeichnen. 

 

- Der AZV-Südspessart schließt die vorliegende Vereinbarung zur Ein-

richtung eines Cash-Pool ab. Die Kasse der VG Stadtprozelten wird 

ermächtigt, gemäß dieser Vereinbarung die Liquidität des AZV 

Südspessart entsprechend der Vereinbarung zum Cash-Pool zu 

verwalten. 

 
- Die Verbandsversammlung erklärt sich bereit, eine Rangrücktrittser-

klärung zu Gunsten der Bayernwerk AG zu gegebener Zeit abzuge-

ben. Der 1. Vorsitzende wird ermächtigt, den Rangrücktritt zu voll-

ziehen. 

 

d) Entsorgung div. Abfälle auf der Kläranlage 

 

Im September 2021 hatte der Vors. Wolz berichtet, dass  innerhalb einer 

Besprechung zwischen dem AZV und mehreren Mitarbeitern von ABW 

auch über die Entsorgung des auf der Kläranlage stehenden alten Contai-

ners sowie weiterer, nicht mehr benötigter Dinge gesprochen wurde. Dabei 

wurde auch über den weiteren Werdegang informiert. 

 

Der angesprochene Container wurde zwischenzeitlich von der Fa. Mehring 

zur Entsorgung abgeholt. Entsorgt wurden neben dem Container und wei-

terem Altschrott auch diverser Müll, den die Firma für uns kostenpflichtig 

entsorgen musste. Diese Kosten wurden preislich gegengerechnet. 

Für die Entsorgung von Altholz, Bauschutt und sonstigen Baustellenabfäl-

len wurden uns Kosten in Höhe von 121,13 € in Rechnung gestellt. 

Im Gegenzug bekamen wir für den für die Firma Mehring verwertbaren 

Schrott eine Gutschrift in Höhe von 699,20 €. 

 

Bedeutet letztendlich für uns ein Betrag auf der Habenseite von 578,07 € 

 

e) Zaunanlage im Bereich der Pumpstation Faulbach 

 

Zu diesem Thema hatte der Vors. Wolz in der letzten Verbandssitzung be-

richtet. Dabei hatte er auch mitgeteilt, dass wenn sich die Kosten des An-

gebots im finanziellen Budget des Vorsitzenden befinden, man dies in en-

ger Abstimmung mit ABW auch ohne Verbandsbeschluss beauftragen 

werde. Das Ergebnis der Kosten sowie die Umsetzung der Maßnahme 

werde man, wie bisher geschehen, den Verbandsräten innerhalb der Ver-
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bandssitzung bekannt geben. 

Nachdem seitens der anwesenden Verbandsräte keine Einwände gegen 

diese Vorgehensweise geäußert wurden, hat man dieses Thema, wie vor-

getragen weiterverfolgt. 

 

Dazu kann heute berichtet werden, dass der Auftrag zu einem Angebots-

preis von 5.007,42 € an die Fa. Zaun u. Sicherheit GmbH aus Markthei-

denfeld vergeben wurde. In diesem Preis enthalten sind die folgenden 

Leistungen. 

 

- Demontage und Entsorgung der alten Zaunanlage 

- Material und Montagekosten der neuen Zaunanlage incl. einer einflü-

geligen Türe 

 

Nach Auskunft der Fa. Zaun und Sicherheit wurde uns ein Montagetermin 

für Anfang August zugesagt. 

 

f) Sachbeschädigung an der Pumpstation in Dorfprozelten  

 

Bei ihren regelmäßigen Arbeiten an den Pumpstationen des Verbandes 

haben die MA der ABW die Sachbeschädigung am Gebäude der Pumpsta-

tion in Dorfprozelten festgestellt.  Dabei wurden mehrere Glasbausteine 

am Gebäude so beschädigt, dass man diese als Ganzes austauschen 

müsste. 

 

Die festgestellte Sachbeschädigung wurde noch am gleichen Tag der Poli-

zei gemeldet. Dieser Schaden wurde von der Polizei aufgenommen und 

auch offiziell zu Anzeige gebracht.  

Der Tatzeitpunkt konnte auf den 06. bis zum 12.04.2022 eingegrenzt wer-

den. 

Ferner wurde dies auch nochmals im Mittteilungsblatt mit Bildern veröffent-

licht und dabei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung gebeten. 

 

Mit Schreiben der Staatsanwaltschaft vom 02.06.2022 wurde  nun folgen-

des mitgeteilt:  

Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, weil der Täter bisher nicht er-

mittelt werden konnte. Sollte der Täter im Verlauf weiterer Ermittlungen 

bekannt werden, so erhalten wir Mitteilung. 

 

Da der Verband versicherungstechnisch nicht gegen solche Schäden ab-

gesichert ist, können wir die Kosten der Schadensbehebung nicht weiter-

geben und haben diese daher selbst zu tragen. 
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In diesem Zusammenhang und zur Beseitigung des Schadens an den 

Glasbausteinfenstern, hat man sich in enger Abstimmung mit ABW auf die 

folgende Vorgehensweise verständigt. 

 

Ausbau der kompletten Glasbausteine am Gebäude. Die dabei entstehen-

de Gebäudeöffnung soll als Ganzes zugemauert und farblich sandsteinfar-

ben verputzt werden. 

Hierzu gilt es nun noch die nötigen Angebote einzuholen, bevor wir die 

Arbeiten je nach Kostenaufwand mit oder ohne Verbandsbeschluss verge-

ben können. 

 

Bgm. Amend fragte nach, ob die Glasbausteine auch eine Lüftungsfunkti-

on hatten. 

 

Vors. Wolz erklärte, dass dies mit Absprache der ABW nicht notwendig sei.  

 

g) Entsorgung des Aushubs unseres stillgelegten Schlammpolders 

 

Im Zuge der Entsorgung für unser Material des ehemaligen Schlammpol-

ders hat der 1. Vors. sich beim Institut Dr. Nuss, nach einem längeren Te-

lefonat dazu entschieden, dieses mit der Entnahme  einer Bodenprobe 

sowie der Untersuchung nach der Bundesbodenschutzverordnung zu be-

auftragen. 

Noch am gleichen Tag wurde der Auftrag bestätigt und ein zeitnaher Ter-

min der Probenentnahme zugesagt. 

 

Dieser fand dann am 30.03.2022, nachdem man die Abdeckung des Mate-

rials entfernte, in der Kläranlage statt. 

Mit Schreiben vom 19.04.2022 wurde das Ergebnis schriftlich übermittelt. 

Die Untersuchung nach der Bundes-Bodenschutzverordnung ergab hierbei 

überhöhte Werte der Parameter Kupfer und Zink. 

Der Rechnungsbetrag der Untersuchung durch das Institut Dr. Nuss be-

läuft sich auf 304,76 € und wurde zwischenzeitlich angewiesen. 

 

Im Zuge der Entsorgung, durch für uns mögliche Firmen, hat der Vors. 

Wolz dann weitere Telefonate geführt.  

Aktuell wurde nun auch ganz offiziell eine Angebotsanfrage bei BSR Bo-

densanierung Recycling GmbH in Ingolstadt gestellt. 

 

Als Angaben der Entsorgung wurden die folgenden Daten übermittelt. 

- Menge ca. 100 m³  

- Belastungsangaben und sonstige Infos zum Aushub siehe beigefüg-
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tem Protokoll der Probenentnahme vom 30.03.2022 

- Entsorgung incl. Abholung und Ladevorgang durch die Entsorgungs-

firma (Rundum-sorglos-Paket)  

 

Zwischenzeitlich gab es dazu ein weiteres Telefonat mit der Bitte, um wei-

tere Fotos vom zu entsorgenden Material. 

Diese wurden zwischenzeitlich vom Vors. Wolz gemacht und der Firma per 

Mail zugesandt. 

 

Sollte es in dieser Angelegenheit Neuigkeiten geben, werden wir die Ver-

bandsräte zeitnah und ausführlich darüber in Kenntnis setzen. 

 

Bgm. Amend schlug vor, ein weiteres Angebot bei der Verbrennung in 

Würzburg einzuholen, dort habe man sicherlich noch Kapazitäten.  

 

Verbandsrat erkundigte sich nach dem Grund für die erhöhten Werte.  

 

Vors. Wolz führte aus, dass diese Werte wohl noch aus Altlasten aus der 

früheren Galvanisierung herrühren.  

 

h) Stromanschluss für Gemeinde Dorfprozelten vom AZV-Gelände 

 

Hierzu gab es einen E-Mail Schriftverkehr zwischen der Bürgermeisterin 

der Gemeinde Dorfprozelten Fr. Steger und dem Bürgermeister der Stadt 

Stadtprozelten, bei dem nach meinem Kenntnisstand auch die restlichen 

Bürgermeister des Südspessarts in Cc gesetzt waren. 

Anhand des bekannten Inhaltes ging es u.a. auch um eine Lösung auf 

dem kleinen Dienstweg ohne, dass das Thema innerhalb der Verbandssit-

zung thematisiert werden sollte. 

 

Dazu nun ein paar kritische Anmerkungen aus Sicht des Verbandes. 

 

Ansprechpartner des AZV sind zum einen die Geschäftsleiterin Regina 

Wolz sowie die beiden Vorsitzenden Dietmar Wolz und Kai Strüber. 

 

Ansprechpartner bei Angelegenheiten die den Verband betreffen, ist daher 

sicher nicht der Bürgermeister der Stadt Stadtprozelten. 

Wobei ich hier lobend erwähnen muss, dass die schriftlichen Email-

Kommentare der beiden Bürgermeister Rainer Kroth und Andreas Amend, 

ohne dass diese beiden Bürgermeister den tatsächlichen Sachverhalt 

kannten, zielführend, dem Thema angepasst und äußerst korrekt definiert 

waren. 
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Hätte man seitens der Gemeinde Dorfprozelten jedoch den korrekten Weg 

in dieser Angelegenheit  gewählt, wäre dieses Thema sicher auf dem klei-

nen Dienstweg zu klären gewesen, bevor man dies zu einem späteren 

Zeitpunkt noch im Verband hätte behandeln müssen. 

 

Dazu nun noch einige Infos aus dem Jahr 2015. 

 

Im Nov. 2015 hatte man aufgrund der Grabungsarbeiten innerhalb der 

Kläranlage für die Ausleuchtung der Kläranlage, durch die Gemeinde 

Dorfprozelten beim Verband und der damit beauftragten Baufirma nachge-

fragt, welchen Aufwand eine Weiterführung dieser Arbeiten bis zum ge-

meindlichen Grüngutplatz mit sich bringt. 

 

Aufgrund dieses Gesprächs wurde dann in Abstimmung mit dem AZV ver-

anlasst, dass die Baufirma ein eigenes Leerrohr für die Gemeinde Dorf-

prozelten einbauen  wird. Die Kosten des Leerrohres und der Grabungsar-

beiten, sollten der Gemeinde Dorfprozelten getrennt in Rechnung gestellt 

werden.  

 

Nach Aussage von unserer GL Regina Wolz wurde dies auch wie verein-

bart nachweislich getrennt abgerechnet. 

Mit dieser Vorgehensweise war gewährleistet, dass bei Bedarf die Ge-

meinde Dorfprozelten ohne einen größeren Aufwand ebenfalls ihren Grün-

gutplatz mit einem Stromanschluss incl. Beleuchtung versorgen kann. 

 

Ferner war zu diesem Zeitpunkt auch schon bekannt, dass die Gemeinde 

Dorfprozelten alles Weitere zur Stromversorgung ihrer Anlagen mit dem 

Stromanbieter selbst klären muss. Auch ein Anschluss an den Stromkreis-

lauf des AZV war zu diesem Zeitpunkt kein Thema und musste somit direkt 

mit dem späteren Stromanbieter geregelt werden. 

 

Was zu diesem Zeitpunkt auch schon bekannt war ist die Tatsache, dass 

bei einer Nutzung des eingebauten Leerrohres und des Gebäudes der 

eingebauten Stromanlagen auf AZV-Gelände  eine Grunddienstbarkeit der 

Gemeinde Dorfprozelten mit dem AZV geschlossen werden muss. 

 

Verbandsrat Schüll merkte hierzu an, dass man seitens der Gemeinde 

Dorfprozelten nur vorfühlen wollte.  

 

Vors. Wolz antwortete, dass diese Aussage für ihn nicht nachvollziehbar 

sei und auch nicht als Entschuldigung für die nicht korrekte Vorgehenswei-

se akzeptiert werden kann.  
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i) Zufahrt und Parksituation im Bereich der Pumpwerke in den jeweiligen 

Verbandsgemeinden 

 

Zu diesem so wichtigen Thema hatte der Vors. Wolz bereits, auch im Na-

men der ABW,  schon mehrfach in den Verbandssitzungen berichtet. 

 

Dabei wurde u.a. auch gebeten, mit dem zuständigen Kanalmeister der 

ABW Herrn Fiederling Termine zu vereinbaren, bei dem gemeinsam nach 

Lösungen für ein störungsfreies Arbeiten in diesen Bereichen gesucht 

werden soll. 

Ferner kam man in der letzten Verbandssitzung auch dahingehend über-

ein, dass jede einzelne Gemeinde innerhalb des Verbandes, unabhängig 

der Eigentumsverhältnisse, sich für die Qualität der Zufahrten selbst ver-

antwortlich zeigte. Das heißt, dass sowohl ev. benötigtes Material sowie 

die Kosten der Arbeitsleistung von den jeweiligen Gemeinden, im Rahmen 

von Ausbesserungsarbeiten, selbst getragen werden.  

 

Aufgrund dieser im Protokoll nachlesbaren Absprachen, war Vors. Wolz 

umso überraschter über die folgenden, von der Gemeinde Dorfprozelten 

gemachten öffentlich gemachten Entscheidungen des Gemeindegremiums 

aus der Ratssitzung der Gemeinde:  

 

- Entlang des Schotterwegs zur Pumpstation des AZV sollen keine 

Parkverbotschilder aufgestellt werden. Die Bevölkerung wird aufge-

rufen nicht auf dem Weg zu parken. 

- Aufgrund der Länge der Zufahrt von ca. 185 m soll eine Absprache 

mit dem AZV getroffen werden, nach der der AZV die Materialkos-

ten für den Schotter bezahlt und die Gemeinde dafür verantwortlich 

ist den Schotter einzubauen. 

 

In diesem Zusammenhang gibt  es eine von ABW an den Vors. Wolz ver-

sandte E-Mail vom 25.04.2022, die direkt der Bürgermeisterin zur Kenntnis 

weitergeleitet wurde. Ferner wurde seitens des Vors. Wolz in dieser E-Mail 

auch nochmals auf die oben erwähnten und im Protokoll nachlesbaren 

Dinge hingewiesen. 

Da der Vors. Wolz davon ausgeht, dass dies auch nochmals im Bericht 

von ABW erwähnt werden wird, wurde dieses so wichtige Thema und die 

dazu aktuelle Situation zwischen der Gemeinde Dorfprozelten und dem 

AZV heute nicht weiter kommentiert. 

 

Bgm. Amend erklärte, dass man in Altenbuch eine Parkmöglichkeit für das 
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Pumpwerk an der Karthäuserstraße schaffen wird.  

 
  
TOP 
2 

BERICHT DER ABW 

 Zu diesem TOP begrüßte Vors. Wolz Herrn Wiesner und Herrn Fiederling von 
der ABW. 
 
Herr Fiederling führte aus, dass man im Pumpwerk in Faulbach wieder auf-
grund des Wetters mit vermehrten Schottereinlagerungen zu kämpfen habe 
unter anderem musste ein verschüttetes Zulaufrohr wieder freigelegt werden. 
Weiterhin monierte er hier das Lichtraumprofil bei der Zufahrt zum Pump-
werk. Dieses müsste im Herbst unbedingt freigeschnitten werden.  
 
Im Pumpwerk in Stadtprozelten wurde eine Vernässung behoben. Hier sei 
relativ viel Wasser eingedrungen. Dies wurde zwischenzeitlich abgedichtet 
und vorhandene Betonkorrosionen mitabgedichtet.  
 
Herr Fiederling berichtete, dass am Pumpwerk in Dorfprozelten nach der Be-
sprechung vor Ort mit dem Technischen Leiter Herrn Krag und der Gemeinde 
schnell etwas gemacht aber leider nicht sinnvoll verdichtet wurde. Er bat 
diesbezüglich um Klärung. Weiterhin habe er das Freischneiden des Weges 
selbst veranlasst.  
 
Bezüglich Collenberg berichtete Herr Fiederling, dass dort vermehrt Obst und 
Gemüse in gutem Zustand in den Kanal eingebracht wird. Man habe bereits 
versucht, die Quelle zu finden aber bisher leider ohne Erfolg.  
 
Abschließend bedankten sich Herr Wiesner und Herr Fiederling für die bishe-
rige gute Zusammenarbeit.  
 

  
TOP 
3 

BERICHT ING.-BÜRO TTBH 

 Zu diesem TOP begrüßte Vors. Wolz Herrn Ruess vom Ing.-Büro TTBH und 
übergab diesem das Wort: 
 
a) Auskleidung Ablaufrinne der Nachklärung 
 
Die Arbeiten sind bis auf einige Restarbeiten abgeschlossen. Bezüglich der 
Abstimmung über den Zeitraum für die Ausführung der Restarbeiten, steht 
die Firma Peters GmbH mit ABW (Herren Fecher, Kunz und Sohni) in Ver-
bindung. Ursprünglich war die Ausführung für die 22. KW angedacht. Dies 
wurde von ABW aus betrieblichen Gründen abgesagt. Neuer Termin war für 
den 29.06.2022 von der Firma Peters GmbH angedacht. Dies konnte von 
ABW aber nicht bestätigt werden. Eine neue Terminabstimmung ist noch of-
fen. 
 
Folgende Punkte sind noch offen: 
 
• Die Zackenschwelle ist noch fein zu justieren (ungleichmäßiges Überströ-
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men) 
• Die Abdeckung der vier geraden Rinnen ist nicht demontierbar 
• Diverse Schweißnähte sind nachzubessern (beizen) 
Chronologische Abwicklung der Maßnahme: 
 
05.08.2021 – Versand der Aufforderung zur Angebotsabgabe (10 Firmen) 
25.08.2021 – Submission der Ausschreibung 
27.08.2021 – Vergabevorschlag für die anstehenden Leistungen 
20.09.2021 – Beschluss der Verbandsversammlung über die Auftragsverga-
be 
21.09.2021 – Vorlage des Auftragsschreiben 
01.10.2021 – Versand des Auftragsschreiben an die Firma Peters GmbH 
04.10.2021 – Auftragseingang bei der Firma Peters GmbH 
14.03.2022 – Beginn der Montagearbeiten 
25.03.2022 – Abschluss der Montagearbeiten 
25.03.2022 – Zustandsfeststellung der ausgeführten Arbeiten 
 
Kostenentwicklung der Maßnahme: 
 
93.950,50 € brutto Auftragssumme 
93.794,21 € brutto Abrechnungssumme (Schlussrechnung) 
 
b) Themenkomplex IBG Hydro Tech GmbH 
 
Der Rechtsstreit wurde mit einem Vergleichsvorschlag des Landgericht 
Aschaffenburg vom 10.08.2021 abgeschlossen. 
 
Kostenentwicklung IBG Hydro Tech GmbH: 
 
812.244,20 € brutto – Auftragssumme 
628.853,54 € brutto – Abrechnungssumme 
183.390,66 € brutto – Differenz 
30.423,88 € brutto – Leistungen von Dritten die der AZV direkt beauftragt 
93.794,21 € brutto – Abrechnungssumme Firma Peters GmbH 
59.172,57 € brutto 
(Rechtsanwaltsgebühren, Verfahrenskosten, Aufwendungen AZV, ABW und 
Ing.-Büro etc.) 
 
c) Gewährleistungsfristen 
 
Brand-Bau GmbH 
• Teilabnahme Heizungsanlage Gewährleistungsbeginn (16.11.2017) – Ge-
währleistungsende (15.11.2021) 
• Teilabnahme Rechenanlage, Betriebsgebäude, Bandeindicker Gewährleis-
tungsbeginn (20.12.2017) – Gewährleistungsende (19.12.2021) 
• Abnahme restliche Leistungen Gewährleistungsbeginn (30.11.2019) – Ge-
währleistungsende (30.11.2023) 
 
IBG Hydro Tech GmbH 
• Abnahme nach Vergleichsvorschlag Gewährleistungsbeginn (01.01.2021) – 
Gewährleistungsende (30.12.2022) 
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Bgm. Amend merkte an, dass man diese Angelegenheit bei bekannten 
Schwierigkeiten gut abgewickelt habe. Negativ merkte er an, dass man sei-
tens des Freistaates Bayern bei der Aufgabenerfüllung hängen gelassen 
wird.  
 

  
TOP 
4 

BEKANNTMACHUNG DER JAHRESRECHNUNG 2021 

 Vors. Wolz gab die Stellungnahme der Verwaltung dem Gremium zur Kennt-
nis bzw. die ausführlichen Unterlagen gingen dem Gremium bereits mit der 
Sitzungsladung zu:  
 
Gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusam-
menarbeit  (KommZG) i. V. m. Art. 102 Gemeindeordnung (GO) ist in der 
Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen und die 
Jahresrechnung durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Die Jahres-
rechnung ist gem. Art. 102 Abs. 2 GO innerhalb von sechs Monaten nach 
Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und sodann der Verbandsver-
sammlung vorzulegen. 
 
Ergebnis der Jahresrechnung 
 
1. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 
     für das Haushaltsjahr 2021: 
 

Einnahmen Verwaltungshaushalt 
Euro 

Vermögenshaushalt 
Euro 

Gesamt-
Haushalt 

Euro 

1.1 Soll-Einnahmen  1.461.218,04 826.555,63 2.287.773,67 

1.2 Neue Haushaltsein-
nahmereste 

+    

1.3 Abgang alter Haus-
haltseinnahmereste 

-    

1.4 Abgang alter Kas-
seneinnahmereste 

-    

1.5 Summe bereinigte 
Soll-Einnahmen = 1.461.218,04 826.555,63 2.287.773,67 

Ausgaben Verwaltungshaushalt 
Euro 

Vermögenshaushalt 
Euro 

Gesamt-
Haushalt 

Euro 

1.6 Soll-Ausgaben  1.461.218,04 826.555,63 2.287.773,67 

1.7 Neue Haushaltsaus-
gabereste 

+    

1.8 Abgang alter Haus-
haltsausgabereste 

-    

1.9 Abgang alter Kas-
senausgabereste 

-    

1.10 Summe bereinigte 
Soll-Ausgaben = 1.461.218,04 826.555,63 2.287.773,67 

Soll-Fehlbetrag (Zeile 1.5 abzügl. Zeile 1.10) 
0,00 0,00 

Darin enthalten: 
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1) Zuführung vom Vermögenshaushalt: Euro 0,00 

2) Zuführung zum Vermögenshaushalt: Euro        534.228,50 

3) Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik: Euro        244.300,54 

2. Gesamtbetrag der beim Jahresabschluss unerledigten Vorschüsse und 
Verwahrgelder 

 

2.1 Unerledigte Vorschüsse Euro    0,00 

2.2 Unerledigte Verwahrgelder Euro    0,00 
 

 Nach kurzer Beratung fasste das Gremium folgenden Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung nimmt die Jahresrechnung 2021 und den Re-
chenschaftsbericht zur Kenntnis. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
Mitglieder Abstimmungsergebnis: 

Gesamtzahl: Anwesend 
u. Stimmbe-
rechtigt 

für  
den Be-
schluss 

gegen  
den Be-
schluss 

17 13 13 0 

 
 

TOP 
5 

ÄNDERUNG DES BETRIEBSFÜHRUNGSVERTRAGES MIT DER ABW AB 
01.01.2023 

  
 Vors. Wolz gab die Stellungnahme der Verwaltung dem Gremium zur Kennt-

nis. Eine Zusammenfassung (PPP)  ging dem Gremium bereits mit der Sit-
zungsladung zu: 
 
Das Betriebsführungsentgelt wird als wirtschaftliche Tätigkeit (entgeltlicher 
Leistungsaustausch) am Markt gehandhabt und wird nach einer verlängerten 
Übergangsfrist ab dem 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig. 
 
Dies ergibt eine Mehrbelastung durch die Umsatzsteuer von ca. 35.000 Eu-
ro/Jahr 
 
Vorschlag der ABW:  
 
Änderung des Betriebsführungsvertrages wie folgt: 
 
Senkung des Entgeltes um den Umsatzsteuerbetrag, sodass das Betriebs-
führungsentgelt für den AZV gleich bleibt (jährlich vereinbarte Anpassungen 
bleiben jedoch bestehen) : 
 
Auslagerung der Abwasserabgabe direkt in den Verband 25.000,00 €/Jahr 
Auslagerung der Versicherungen ca. 2.500,00 €/Jahr 
 
Zudem werden die Reparaturarbeiten bis 4.000,00 € (vorher bis 3.000,00 €) 
von der ABW übernommen.  
 
Weiterhin bestehen massive Probleme bei der Klärschlammentsorgung (Ge-
setzesänderungen, Preisentwicklung etc.). 
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Demgegenüber könnte der Vertrag wie folgt angepasst werden:  
 
Einführung einer Klausel in den Betriebsführungsvertrag könnte lauten: Bei 
einer Steigerung des Klärschlammpreises zum Jahreswechsel um mehr als 3 
Prozentpunkte (über der allgemeinen jährlichen Preissteigerung) wird über 
das Entgelt neu verhandelt.  
 
In der letzten Verbandssitzung am 10.03.2022 hat der 1. Vors. angekündigt, 
dass eine Vertragsanpassung des Betriebsführungsvertrages mit der ABW 
bis zum Juli 2022 erfolgen soll. In diesem Zusammenhang wurde nach kurzer 
Diskussion aus dem Gremium der Vorschlag unterbreitet, die geplanten Än-
derungen mit den anderen Vertragspartnern der ABW abzuklären, ob es sich 
dabei um vergleichbare Vereinbarungen aller handelt.  Diesem Vorschlag 
wurde nachgegangen. Es wurde sowohl mit der Stadt Freudenberg als auch 
mit der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim Kontakt aufgenommen. 
Dabei wurden die vorliegenden geänderten Vertragsunterlagen mit dem Ver-
tragsentwurf durch die in den Gemeinden zuständigen Personen verglichen . 
Dabei konnten keine Abweichungen festgestellt werden, so die gleichlauten-
de Feststellung aller Beteiligten.  
 
Bgm. Amend war der Ansicht, dass der Ansatz von 3%-Punkten unrealistisch 
sei und schlug einen Wert von 8-10% vor.  
 
Anschließend erläuterte Herr Wiesner von der ABW die Schwierigkeiten so-
wie die weitere Entwicklung bei der Klärschlammentsorgung. Die  Kosten-
entwicklung sei mittlerweile nicht mehr absehbar. Diesbezüglich sei man ge-
meinsam mit den Kommunen unterwegs. Er erinnerte an die gut gelaufenen 
letzten 8 Jahre. Herr Wiesner wies darauf hin, dass die ABW die Ratifizierung 
des Vertrages für den 11.07.22 vorgesehen habe.  
 

 Nach kurzer Beratung fasste das Gremium folgenden Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt, den Betriebsführungsvertrag mit der 
ABW wie besprochen anzupassen. Der Vorsitzende wird ermächtigt, die Ver-
tragsänderungen zu unterzeichnen.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
Mitglieder Abstimmungsergebnis: 

Gesamtzahl: Anwesend 
u. Stimmbe-
rechtigt 

für  
den Be-
schluss 

gegen  
den Be-
schluss 

17 13 13 0 

 
 

 
....................................... .................................. 
Wolz Dietmar Wolz Regina 
1. Vorsitzender Schriftführerin 
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